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Psychiatrische Klinik in Norden: Gericht
entscheidet über Brandstifterin

Eine 52-jährige Patientin der Ubbo-Emmius-Klinik in Norden
legte aus wahnhaftem Antrieb Feuer und wurde als

schuldunfähig eingestuft.

In einer außergewöhnlichen und besorgniserregenden
Angelegenheit hat eine 52-jährige Frau, die in der Ubbo-Emmius-
Klinik in Norden behandelt wird, am 29. Oktober 2022 in ihrem
Patientenzimmer Feuer gelegt. Laut Staatsanwaltschaft handelt
es sich hierbei um eine Tat, die sie „ohne Schuld“ begangen hat.
Diese Definition der Schuldunfähigkeit ist häufig mit psychischen
Erkrankungen verknüpft und wirft grundlegende Fragen zu
Verantwortung und Sicherheit auf.

Die Patientin leidet seit 25 Jahren an paranoider Schizophrenie,
einer schweren psychischen Erkrankung, die sie nicht in der
Lage sein lässt, zwischen Realität und Wahnvorstellungen zu
unterscheiden. Dies führte dazu, dass sie einen Bibelvers als
Anlass nahm, um auszudrücken, wie sie die „Reichen“
bestraffen wollte. In der Auffassung der Frau war das
Krankenhaus selbst Teil dieser Gruppe, die sie als „Reiche“
identifizierte, da sie in der Bibel las: „Die Reichen fressen die
Armen“. Im Glauben, einen göttlichen Auftrag auszuführen,
zündete sie ihr Kopfkissen an und verließ ihr Zimmer.

Der Vorfall und seine Folgen

Die Brandlegung hatte erhebliche Konsequenzen.
Glücklicherweise kam es dank des schnellen Eingreifens der
Feuerwehr nicht zu einer Ausbreitung des Feuers auf andere



Teile des Krankenhauses. Dennoch musste eine Evakuierung der
anderen Patienten angeordnet werden, und ihr Zimmer blieb
monatelang unbewohnbar. Die Sachschäden wurden auf rund
20.000 Euro geschätzt, was die Schwere der Situation reflektiert.

Psychiatrische Gutachten, einschließlich der Einschätzung von
Egbert Held, einem anerkannten Sachverständigen, warnten
jedoch vor einem möglichen Rückfall. Held erklärte, dass die
Gesamtprognose der Patientin „bedenklich“ sei und dass sie in
der Vergangenheit mehrere Wahnepisoden durchlebt habe, die
ihre Entscheidungen beeinflussten. Trotz der schweren Tat war
das Gericht gefordert, die komplexen Dimensionen der
psychischen Erkrankung bei seiner Entscheidung zu
berücksichtigen.

Gerichtliche Entscheidung und Maßnahmen

In einem abschließenden Urteil entschied das Landgericht
Aurich, dass die Patientin in einer psychiatrischen Einrichtung
bleiben sollte, wobei die Unterbringung zur Bewährung
ausgesetzt wurde. Dies bedeutet, dass sie ihre Therapie in
einem vertrauten Umfeld fortsetzen kann, was für ihren
Heilungsprozess entscheidend sein könnte. Egbert Held, der die
Patientin lange betreut hat, betonte, dass sie sich in ihrem
derzeitigen Zustand „zum besten Zustand seit 25 Jahren“
befinde. Dies spricht für die Wichtigkeit von stabilen und
geschützten Umgebungen für Menschen mit schweren
psychischen Erkrankungen.

Die Kammer hat jedoch strenge Auflagen hinsichtlich ihrer
Bewährungszeit von fünf Jahren festgelegt. Diese umfassen die
Pflicht, Medikamente ordnungsgemäß einzunehmen, den
Anweisungen ihres Betreuers zu folgen und den Besitz von
feuererzeugenden Gegenständen wie Feuerzeugen oder
Streichhölzern zu vermeiden. Diese Maßnahmen sollen einer
möglichen Wiederholung solcher Vorfälle vorbeugen und der
Patientin gleichzeitig die bestmögliche Unterstützung bieten.



Ein Blick auf die Psychiatrie

Die Situation verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen das
Justizsystem bei der Behandlung von psychisch erkrankten
Personen konfrontiert ist. Es muss ein Gleichgewicht zwischen
dem Schutz der Gesellschaft und den Rechten und Bedürfnissen
der Betroffenen gefunden werden. Psychische Erkrankungen
erfordern oft eine differenzierte Herangehensweise, die sowohl
therapeutische als auch sicherheitsrelevante Aspekte
berücksichtigt. Ein strenges Urteil allein würde der Komplexität
der Erkrankung und der möglichen Heilungschancen wenig
Rechnung tragen.

Die Entscheidungen und Vorgehensweisen in solchen Fällen
gehen über Recht und Unrecht hinaus und fordern von den
Beteiligten eine tiefere Beschäftigung mit den psychischen und
sozialen Hintergründen. Diese Episode aus der Ubbo-Emmius-
Klinik könnte somit nicht nur individuelle Schicksale betreffen,
sondern auch zu einer Diskussion über die Rolle der Psychiatrie
in der Gesellschaft und die notwendige Sensibilität für die
Erkrankten anregen.

Psychische Erkrankungen und
Rechtssystem

Die Verknüpfung von psychischen Erkrankungen und rechtlichen
Konsequenzen wirft oft komplexe ethische und juristische
Fragestellungen auf. In Deutschland regelt das Strafgesetzbuch
(§ 20 StGB), dass eine Person nicht strafbar ist, wenn sie zum
Zeitpunkt der Tat aufgrund einer krankhaften seelischen
Störung nicht in der Lage war, das Unrecht ihrer Handlung zu
erkennen. Dieser Grundsatz wird in Forensik-Fällen regelmäßig
berücksichtigt, wobei oft umfangreiche psychiatrische
Gutachten erforderlich sind.

In dem vorliegenden Fall zeigt sich, wie herausfordernd es ist,
den Schutz der Allgemeinheit mit dem Verständnis für psychisch



kranke Menschen zu verbinden. Die Staatsanwaltschaft betonte
die fehlende Schuld der 52-jährigen Frau, da sie an einer
paranoiden Schizophrenie leidet. Dies wirft die Frage auf, wie
das Rechtssystem angemessen auf solche Erkrankungen
reagieren kann, ohne die Sicherheit der Gesellschaft zu
gefährden.

Die Rolle der Forensischen Psychiatrie

Die Forensische Psychiatrie hat die Aufgabe, psychisch kranke
Straftäter zu betreuen und gleichzeitig die Gesellschaft zu
schützen. In Deutschland gibt es spezialisierte Einrichtungen,
die sowohl therapeutische als auch sichernde Funktionen
erfüllen. Diese Einrichtungen ermöglichen eine Behandlung in
einem geschützten Rahmen, wobei die Sicherheitsvorkehrungen
so ausgelegt sind, dass ein ungefährlicher Umgang mit der
Psyche der Patienten gewährleistet wird.

Im Fall der 52-Jährigen wurde eine Unterbringung in eine
forensische Einrichtung diskutiert. Experten beurteilten jedoch,
dass die Fortführung der Therapie im bisherigen, vertrauten
Umfeld der Klinik in Norden vorteilhafter sein könnte, um ihre
psychische Stabilität nicht zu gefährden.

Öffentliche Sicherheit und Prävention

Die Evakuierung zahlreicher Patienten nach dem Brandfall zeigt,
wie wichtig es ist, präventive Maßnahmen im Umgang mit
psychisch erkrankten Menschen zu ergreifen. Die
Herausforderungen liegen nicht nur in der rechtlichen
Beurteilung, sondern auch in der praktischen Umsetzung von
Sicherheitsvorkehrungen innerhalb von Einrichtungen wie der
Ubbo-Emmius-Klinik. Der Vorfall hat in der Vergangenheit
Fragen zur Sicherheit und notwendigen Schulungen des
Personals aufgeworfen, um schnell und angemessen auf solche
Krisensituationen reagieren zu können.

Institutionen sind gefordert, sowohl psychologische als auch



sicherheitstechnische Maßnahmen zu implementieren, um die
Risiken für andere Patienten zu minimieren, dafür bedarf es
regelmäßig Schulungen, Notfallpläne und klare
Kommunikationsstrategien. Der Fall hat direkte Auswirkungen
auf die öffentliche Wahrnehmung psychischer Erkrankungen und
deren Umgang im Rahmen des Gesundheitssystems.
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